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Regeste
Vollzug der Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.
E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 1.3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 1.4
Die Beschwerde richtet sich gemäss den Rechtsbegehren und der Begründung ausschliesslich gegen den Vollzug der von der Vorinstanz verfügten Wegweisung. Die Verfügung des BFM vom 26. September 2011 ist, soweit sie die Frage der Flüchtlingseigenschaft und der Asylgewährung betrifft (Ziffn. 1 und 2 des Dispositivs), in Rechtskraft erwachsen, und auch die Anordnung der Wegweisung (Ziff. 3 des Dispositivs) ist nicht mehr zu überprüfen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission, ARK; [EMARK 2001 Nr. 21]). Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet somit - abgesehen von den formellen Rügen - lediglich die Frage, ob das Bundesamt den Vollzug der Wegweisung zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erklärt hat.
E. 2.1
Die verfahrensrechtlichen Rügen des Beschwerdeführers sind vorab zu prüfen, da sie allenfalls geeignet wären, eine Kassation der vorinstanzlichen Verfügung zu bewirken (vgl. EMARK 2004 Nr. 38 und 1994 Nr. 1; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 233, mit weiteren Hinweisen, S. 287 und 297; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 225, mit weiteren Hinweisen).
E. 2.2
Der Anspruch der Beschwerdepartei auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; Art. 29 VwVG) umfasst verschiedene Teilgehalte, die als Mitwirkungsrechte und Informationsansprüche ausgestaltet sind, so unter anderem das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakten (Art. 26 - 28 VwVG), das der betroffenen Person ermöglichen soll, die Grundlagen eines sie betreffenden Entscheids zu kontrollieren und gegebenenfalls wirksam und sachbezogen Stellung zu beziehen (vgl. etwa Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 255, m.w.N.; Stephan C. Brunner, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 26, N 2; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in: Waldmann/ Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 26, N 4 ff., 32 f.). Umfasst vom Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs ist zudem auch die der Behörde obliegende Pflicht zur Begründung ihres Entscheids, womit der betroffenen Person die Tatsachen und Rechtsnormen zur Kenntnis gebracht werden sollen, die für den Entscheid massgeblich waren und ihr eine sachgerechte Anfechtung ermöglichen soll (vgl. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 35, N 10, 17).
E. 2.3
Im Hinblick auf den Antrag des Beschwerdeführers, es seien ihm die für den Entscheid relevanten Herkunftsländerinformationen, auf welche die Vorinstanz ihren Entscheid stütze, offenzulegen, namentlich diejeni­gen, aus welchen die Vorinstanz den Schluss ziehe, dass adäquate Behandlungsmöglichkeiten hinsichtlich der psychischen Erkrankung des Beschwerdeführers bestünden, ist Folgendes festzustellen: Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer Quellen betreffend der medizinischen Infrastruktur in Sri Lanka im Rahmen der Vernehmlassung angegeben. Dabei handelt es sich um öffentlich zugängliche Berichte, die in dem Sinne nicht dem Akteneinsichtsrecht unterstehen. Das BFM stützt sich denn auch in ihren Entscheiden regelmässig auf zahlreiche öffentlich zugängliche Berichte, die nicht einzeln aufgezählt werden müssen und in die auch keine Akteneinsicht zu gewähren ist. Im Übrigen ist festzuhalten, dass sich nach Sinn und Zweck des verfassungsmässigen Gehörsanspruchs die entsprechenden Informationsrechte auf jene Erkenntnisquellen der entscheidenden Behörde richten, die tatsächlich argumentativ herbeigezogen werden beziehungsweise als Grundlage für den Entscheid genannt werden. Unter Berufung auf das Akteneinsichtsrecht kann es somit nicht darum gehen, Zugang zu jedwelchen nicht konkret benannten Dokumenten zu erlangen. Die Rüge, ein Reisebericht sei zu Unrecht nicht offengelegt worden, stösst damit für das vorliegende Verfahren ins Leere, zumal ein solcher nicht argumentativ verwendet wurde. Hinsichtlich der UNHCR-Richtlinien vom 5. Juli 2010 ist festzustellen, dass diese öffentlich zugänglich sind - so auch im Internet -, weshalb auch diesbezüglich keine Verletzung des Akteneinsichtsrechts beziehungsweise der Begründungspflicht vorliegt. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass in der angefochtenen Verfügung darauf verzichtet wurde, bezüglich dieses Dokumentes die relevanten Passagen anzugeben. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt daher diesbezüglich ebenfalls nicht vor.
E. 2.4
Soweit in der Rechtmittelschrift darüber hinaus gerügt wird, der Umstand, dass das BFM in der angefochtenen Verfügung ohne Begründung von der langjährigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts abgewichen sei, stelle eine Verletzung der Begründungspflicht und damit ebenfalls des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar, ist dies von der Hand zu weisen. Das BFM hat in der angefochtenen Verfügung nachvollziehbar und hinreichend differenziert aufgezeigt, weshalb es zu dem Schluss gelangt ist, dass nach Beendigung des bewaffneten Konflikts zwischen der sri-lankischen Regierung und den LTTE im Mai 2009 eine Rückkehr auch in den Norden und Osten Sri Lankas grundsätzlich wieder als zumutbar zu erachten sei. Zwar muss sich das BFM als Vorinstanz hinsichtlich der Frage der generellen Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung in Herkunftsländer abgewiesener Asylsuchender an die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts halten, es ist jedoch befugt, mit einlässlicher Begründung von einer bestehenden Praxis abzuweichen, wenn es diese als anpassungsbedürftig erachtet (vgl. BVGE 2010/54 E. 9.2.1 S. 801 f.). Dass das BFM den Vollzug der Wegweisung in die Nord- und Ostprovinz Sri Lankas aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Sri Lanka aus den in der Verfügung dargelegten Gründen als zumutbar einschätzt, ist daher nicht zu beanstanden. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Übrigen relativ kurz nach Erlass der angefochtenen Verfügung in seinem Urteil E-6220/2006 vom 27. Oktober 2011 (vgl. BVGE 2011/24) zur aktuellen Situation in Sri Lanka geäussert und eine Anpassung seiner in BVGE 2008/2 publizierten Praxis vorgenommen, welche mit derjenigen des BFM im Ergebnis weitgehend übereinstimmt (vgl. die nachstehenden Erwägungen).
E. 2.5
Bei dieser Sachlage besteht somit keine Veranlassung, die angefoch­tene Verfügung aus formellen Gründen aufzuheben, weshalb das Begeh­ren des Beschwerdeführers, die angefochtene Verfügung sei diesbezüglich aufzuheben und zur Neubeurteilung der Sache an das BFM zurückzuweisen, abzuweisen ist.
E. 3.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR 142.20]). Bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts und seiner Vorgängerorganisation ARK der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 11.148).
E. 3.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG).
E. 3.2.1
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).
E. 3.2.2
Wie rechtskräftig festgestellt wurde, ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine asylrechtlich relevante Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung findet daher im vorliegenden Verfahren keine Anwendung. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Sri Lanka erweist sich demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG als rechtmässig.
E. 3.2.3
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerde­führers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) oder Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. EGMR [Grosse Kammer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde Nr. 37201/06, §§ 124 - 127, mit weiteren Hinweisen).
E. 3.2.4
Das Bundesverwaltungsgericht nahm in BVGE 2011/24 zur Frage der Gefährdung von Asylsuchenden aus Sri Lanka eine Lageanalyse vor. Es definierte Personenkreise, welche immer noch einer erhöhten Verfol­gungsgefahr ausgesetzt sein könnten. Dazu zählen unter anderem Personen, die auch nach Beendigung des Bürgerkriegs verdächtigt werden, mit den LTTE in Verbindung zu stehen oder gestanden zu haben, ebenso wie Anhänger des Ex-Armeegenerals Sarath Fonseka, Journalisten und andere in der Medienbranche tätige Personen, international und lokal tätige Vertreter von NGOs, die sich für die Menschenrechte einsetzen oder Verstösse kritisieren, Opfer und Zeugen von Menschenrechtsverletzungen sowie Personen, die solche Übergriffe bei den Behörden anzeigen, abgewiesene Asylbewerber mit Verdacht zu Kontakten zum LTTE-Kader oder Personen, die über beträchtliche finanzielle Mittel verfügen (vgl. a.a.O. E. 8).
E. 3.2.5
Der EGMR hat sich wiederholt mit der Gefährdungssituation im Hinblick auf eine EMRK-widrige Behandlung, namentlich für Tamilen, die aus einem europäischen Land nach Sri Lanka zurückkehren müssen, be­fasst (vgl. NA. v. United Kingdom, Application no. 25904/07, Entscheid vom 17. Juli 2008; P.K. v. Denmark, Application no. 54705/08, Entscheid vom 20. Januar 2011; T.N. v. Denmark, Application no. 20594/08, Ent­scheid vom 20. Januar 2011; E.G. v. United Kingdom, Application no. 41178/08, Entscheid vom 31. Mai 2011). Der Gerichtshof unterstreicht in seiner Einschätzung, dass nicht in genereller Weise davon auszugehen sei, dass zurückkehrenden Tamilen unmenschliche Behandlung drohe sondern eine entsprechende Risikoeinschätzung vielmehr verschiedene Faktoren in Betracht ziehen müsse, aus denen sich insgesamt im Einzelfall schliessen lasse, dass der Betreffende ernsthafte Gründe für die Befürchtung habe, die Behörden hätten an seiner Festnahme und Befragung ein Interesse. Als derartige risikobegründende Faktoren nennt der EGMR namentlich Aspekte wie eine frühere Registrierung als verdächtigtes oder tatsächliches LTTE-Mitglied, das Bestehen einer Vorstrafe oder eines offenen Haftbefehls, die Flucht aus der Haft oder aus Kautionsauflagen, die Unterzeichnung eines Geständnisses oder ähnlicher Dokumente, die Anwerbung als Informant der Sicherheitskräfte, die Existenz von Körpernarben, die Rückkehr nach Sri Lanka von London oder von einem anderen Ort, welcher als LTTE-Finanzmittelbeschaffungszentrum gelte, das Fehlen von ID-Papieren oder anderen Dokumenten, die Asylgesuchstellung im Ausland oder die Verwandtschaft mit einem LTTE-Mitglied. Gleichzeitig hält der EGMR fest, dass diese einzelnen Faktoren, für sich alleine betrachtet, möglicherweise kein "real risk" darstellen, jedoch bei einer kumulativen Würdigung diese Schwelle erreicht sein könnte, namentlich unter der weiteren Berücksichtigung der aktuellen, gegebenenfalls erhöhten, Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der im Lande herrschenden allgemeinen Lage (vgl. T.N. v. Denmark, a.a.O., § 93,° S. 28).
E. 3.2.6
Eine entsprechend drohende konkrete Gefahr im Falle seiner Rückkehr hat der Beschwerdeführer weder substanziiert geltend gemacht, noch ist eine solche aus den Akten ersichtlich. So wurde bereits rechtskräftig festgestellt, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Schikanen seitens der LTTE sowie die Kontrollen durch die Sicherheitskräfte vor seiner Ausreise im engen Zusammenhang mit den damals herrschenden kriegerischen Auseinandersetzungen standen und unter Berücksichtigung der veränderten Situation keine Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermögen. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers sind insbesondere auch keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass er einem der genannten Risikoprofile entsprechen könnte. So war der Beschwerdeführer weder politisch aktiv, noch unterstützte er die LTTE oder stammt aus einer politischen Familie. Dass seine Ehefrau während der Hochphase der Kampfhandlungen im Jahr 2006 verschollen und höchstwahrscheinlich zu Tode gekommen ist und auch weitere Verwandte während des Konflikts umgekommen sind, stellt für den Beschwerdeführer verständlicherweise einen sehr schwierigen Umstand dar. Allerdings lässt sich auch aus diesen Todesfällen innerhalb der Familie - unter Berücksichtigung der von ihm geltend gemachten Fluchtgründe - kein Profil ableiten, aufgrund welches davon auszugehen wäre, dass der Beschwerdeführer bei der Wiedereinreise eine unzulässige Behandlung gewärtigen muss, war doch zum genannten Zeitpunkt, in welchem auch die Ehefrau des Beschwerdeführers verschwand, gerade die unbeteiligte Zivilbevölkerung zu grossen Teilen Opfer willkürlicher Gewalthandlungen der LTTE und der sri-lankischen Militärbehörden.
E. 3.2.7
Nachdem auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt - entgegen den letztlich nicht stichhaltigen Beschwerdevorbringen - ebenfalls nicht als unzulässig erscheinen lässt, erweist sich der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig.
E. 3.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.
E. 3.3.1
Der Beschwerdeführer machte im Beschwerdeverfahren geltend, die Vorinstanz sei zu Unrecht von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges ausgegangen. Ein Wegweisungsvollzug erweise sich aber unter Berücksichtigung der nach wie vor herrschenden Situation in Sri Lanka und insbesondere vor dem Hintergrund der behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung des Beschwerdeführers als unzumutbar.
E. 3.3.2
Das Bundesverwaltungsgericht hat in oben erwähntem Urteil BVGE 2011/24 die Lage in Sri Lanka auch im Hinblick auf die Wegweisungspraxis analysiert und hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs festgehalten, dass ein solcher in das gesamte Gebiet der Ostprovinz aufgrund der weitgehenden Stabilisierung und Normalisierung der Lage grundsätzlich zumutbar sei (a.a.O. E. 13.1). Auch wurde der Wegweisungsvollzug in die Gebiete im Norden Sri Lankas, welche bereits seit längerer Zeit unter Regierungskontrolle stehen - namentlich die Distrikte Jaffna und die südlichen Teile der Distrikte Vavuniya und Mannar als generell zumutbar erachtet (a.a.O. E. 13.2). Ausgenommen von dieser Einschätzung bleibt das Vanni-Gebiet im Norden, welches die Distrikte Kilinochchi und Mullaitivu (samt beider Städte), die nördlichen Teile der Distrikte Mannar und Vavuniya sowie einen schmalen Landstreifen an der Ostküste des Jaffna-Distrikts umfasst. Eine Rückkehr dorthin ist aufgrund der immer noch weitgehend zerstörten Infrastruktur und der Verminung weiterhin als unzumutbar einzustufen (a.a.O. E. 13.2.2). Jedoch hat die Prüfung des Wegweisungsvollzuges sorgfältig und zurückhaltend und unter Berücksichtigung der individuellen Umstände zu erfolgen, wobei neben der allgemeinen Zumutbarkeit auch dem zeitlichen Element gebührend Rechnung zu tragen ist. Liegt der Aufenthalt im Heimatstaat - wie im vorliegenden Fall - längere Zeit zurück oder geht aus den Verfahrensakten hervor, dass sich die Lebensumstände massgeblich verändert haben könnten, sind die aktuell vorliegenden Lebens- und Wohnverhältnisse massgeblich und entsprechend abzuklären.
E. 3.3.3
Der Beschwerdeführer stammt aus der Ortschaft C._______ (Distrikt Jaffna), wo er bis zwei Monate vor seiner Ausreise im Jahr 2001 lebte. Seinen Angaben gemäss sind seine Eltern im Heimatort verblieben, ebenso wie seine drei Kinder, welche seit dem Verschwinden seiner Ehefrau im Jahr 2006 von ihren Grosseltern betreut werden. Die Kinder sind zwischenzeitlich zwanzig, achtzehn und elf Jahre alt. Zudem leben zwei Schwestern mit ihren Familien im Heimatort bzw. in der Heimatregion (act. A1 S. 2 f.). Der Beschwerdeführer verfügt mithin über ein enges familiäres Beziehungsnetz im Herkunftsort. Er macht überdies geltend, dass die Familie zum Zeitpunkt seiner Ausreise über Ländereien verfügt habe und er bis dahin auch landwirtschaftlich auf den eigenen Feldern tätig gewesen sei (act. A1 S. 3). Es ist daher davon auszugehen, dass er nach einer Rückkehr mit der Bewirtschaftung der Felder seiner Familie wieder ein gesichertes Auskommen erzielen kann. Dieser Beurteilung dürfte namentlich auch der psychische Gesundheitszustand des Beschwerdeführers nicht entgegenstehen. Aus den im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten ärztlichen Bericht des behandelnden Facharztes für Psychiatrie Dr. med. G._______, Rapperswil, vom 29. August 2011 ergibt sich, dass der Beschwerdeführer sich seit Juli 2011 wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie einer rezidivierenden depressiven Störung und einer Alkoholabhängigkeit in psychotherapeutischer Gesprächstherapie befindet und ebenso medikamentös behandelt wird. Entsprechend dem eingereichten Bericht steht das Krankheitsbild im Zusammenhang mit der "gewaltsamen" Trennung des Beschwerdeführers von seiner Familie, dem Verschwinden seiner Ehefrau, dem unklaren Schicksal seiner Kinder, welche im Heimatstaat bei den Grosseltern leben, sowie seinem eigenen unsicheren Status in der Schweiz. Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, in welchem Umfang der Beschwerdeführer therapiebedürftig ist. Angedacht war die Aufnahme im Tageszentrum für Folteropfer in F._______ zwecks weiterer Stabilisierung. Ob eine solche erfolgt ist, lässt sich den Akten nicht entnehmen; weitere Zeugnisse zu seinem Gesundheitszustand hat der Beschwerdeführer nicht zu den Akten gereicht, weshalb davon auszugehen ist, dass sich sein Zustand nicht massgeblich verschlechtert hat. Die Vorinstanz stellte im Zusammenhang mit der Erkrankung des Beschwerdeführers zutreffend fest, dass von einer adäquaten Behandelbarkeit im Heimatstaat, namentlich auch in der Heimatregion, auszugehen ist, auch wenn gewisse Einbussen des Betreuungsstandards im Vergleich zur Schweiz nicht in Abrede zu stellen sind. Vorliegend bedarf der Beschwerdeführer aber offensichtlich insbesondere einer Gesprächstherapie; derartige Behandlungsmöglichkeiten stehen im Jaffna-Town Hospital sowie in den Spitälern von Tellipallai und Point Pedro zur Verfügung, wo eine kostenlose Behandlung und Abgabe von Medikamenten erfolgt. Dass die Behandlung im Heimatstaat zudem in der Muttersprache des Beschwerdeführers und von einer mit seiner Kultur vertrauten Person durchgeführt werden kann, dürfte dem Behandlungserfolg in der Tat förderlich sein. Stabilisierend dürfte sich überdies auswirken, dass der Beschwerdeführer wieder mit seiner Familie, insbesondere mit seinen zwischenzeitlich jugendlichen bzw. volljährigen Kindern zusammen leben kann. Dem Beschwerdeführer bleibt es zudem unbenommen, für die Anfangsphase seiner Rückkehr medizinische Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen. Auch leben nach Angaben des Beschwerdeführers vier seiner Geschwister in B._______ und J._______ und ein weiterer Bruder in K._______. Es ist daher auch davon auszugehen, dass die Geschwister die Familie ebenfalls finanziell aus dem Ausland unterstützten können.
E. 3.4
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12 S. 513 - 515), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).
E. 3.5
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das BFM im Ergebnis den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich qualifiziert hat. Nach dem Gesagten fällt eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).
E. 4
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 600.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist mangels Obsiegen nicht auszurichten. (Dispositiv nächste Seite)
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